
Eingliederungsvereinbarungen atomisieren
Ein-Euro-Jobs sprengen

Gültig ab 01.01.2009!

Diese kurze Handreichung erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit bzw. die nötige juristische Tie-
fe.  Ein  guter  Rechtsanwalt  bzw.  die  theoretische 
Durchdringung der juristischen Sachverhalte, z. B. 
mit  der  Internetseite  http://savaran.wordpress.com, 
kann auf Grund des Übersichtscharakters nicht er-
setzt werden. Hier wird nur kurz dargestellt, welche 
Schritte man als Betroffener unternehmen muss, um 
noch Möglichkeiten zur Gegenwehr zu haben.

a) Eingliederungsvereinbarungen (EGV) immer 
mit dem Zusatz „Unter Vorbehalt“ unterzeich-
nen. 
Hierdurch hat man später jederzeit die Möglichkeit, 
die EGV gerichtlich mit Hilfe einer Feststellungs-
klage  gemäß  §  55  Abs.  1  Nr.  1  SGG (Sozialge-
richtsgesetz) anzugreifen. Diese Klage auf Feststel-
lung  des  Nichtbestehens  eines  Rechtsverhältnis 
kann zugleich auch im Eilverfahren zur Beschleuni-
gung durchgeführt werden.

Der juristische Trick besteht  darin,  dass die EGV 
mit dem Zusatz „Unter Vorbehalt“ so lange gilt, bis 
dass der Betroffene zu erkennen gibt,  dass er die 
EGV-Inhalte nicht länger gegen sich gelten lassen 
will – z. B. mit einer Feststellungsklage. Dann, und 
nur dann, entsteht ein sog. offener Einigungsmangel 
(Dissens) im Sinne des § 58 SGB X (Zehntes Buch 
Sozialgesetzbuch)  in Verbindung mit  §  154 BGB 
(Bürgerliches Gesetzbuch). Sollte man mit den In-
halten der EGV dennoch zufrieden sein, kann diese 
auch mit „Unter Vorbehalt“ bestehen bleiben.

Jetzt kommt es darauf an, ob die ARGE / das Job-
Center  trotzdem einen die EGV ersetzenden Ver-
waltungsakt (VA) erlässt. In diesem Falle muss ge-
gen  den  ersetzenden  VA Widerspruch  und  später 
ggf. Klage eingereicht werden, wobei auch gleich-
zeitig zum Widerspruch ein Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen  Anordnung  beim  Sozialgericht  ge-
stellt  werden  kann,  bevor  der  Widerspruchsbe-
scheid ergeht.  Dann wäre auch eine bereits gegen 
die EGV erhobene Feststellungsklage hinfällig.

b) Was steht in der EGV?
Es sind einige Fälle seit dem neuen Änderungsge-
setz  des  Zweiten  Buches  Sozialgesetzbuch  (SGB 
II), das am 01.01.2009 in Kraft trat, hervorzuheben. 
Infolge eines Redaktionsfehlers seitens des Gesetz-
gebers  in Berlin sind Ein-Euro-Jobs gemäß § 16d 
Satz 2 SGB II (alt: § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) und 
auch  Kombilohnmaßnahmen  nach  §  16e  SGB  II 
(alt: § 16a) nicht mehr mit Sanktionen bedroht, aber 
nur  dann,  wenn  diese  Maßnahmen  nicht  in  einer 
EGV festgelegt wurden. In § 31 Abs. 1 Nr. 1 lit. d 

SGB II  neue  Fassung ist  nicht  auf  §  16d  Satz  2 
SGB II verwiesen, sondern noch auf den alten Zu-
stand durch den alten Text:

„§ 31 Absenkung und Wegfall des Arbeitslosengeldes 
II und des befristeten Zuschlages

(1)  Das  Arbeitslosengeld  II  wird  unter  Wegfall  des  Zu-
schlags nach § 24 in einer ersten Stufe um 30 vom Hun-
dert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 
maßgebenden Regelleistung abgesenkt,  wenn 1. der  er-
werbsfähige Hilfebedürftige sich trotz Belehrung über die 
Rechtsfolgen
weigert,

a) eine ihm angebotene Eingliederungsvereinbarung abzu-
schließen,

b) in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Pflichten 
zu  erfüllen,  insbesondere  in  ausreichendem  Umfang  Ei-
genbemühungen nachzuweisen,

c) eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, 
eine mit einem Beschäftigungszuschuss nach § 16a geför-
derte  Arbeit,  ein  zumutbares  Angebot  nach  §  15a  oder 
eine  sonstige  in  der  Eingliederungsvereinbarung  verein-
barte Maßnahme aufzunehmen oder fortzuführen, oder

d) zumutbare Arbeit nach § 16 Abs. 3 Satz 2 auszuführen, 
(...).“

Gleiches  gilt  für  Maßnahmen nach § 16e SGB II 
neue Fassung.

Ob dies auch bei einem die EGV ersetzenden Ver-
waltungsakt der Fall ist, ist nicht ganz geklärt.

Deshalb  ist  es  sehr  ratsam,  die  EGV  mit  „Unter 
Vorbehalt“ zu unterschreiben und nur im Einzelfall 
zu  verhandeln.  Sodann  kann  eine  Ein-Euro-
Zwangsarbeit getrost vergessen werden ...

Da nunmehr nach § 46 SGB III (Drittes Buch Sozi-
algesetzbuch)  auch  unendlich  lange  Bewerbungs-
trainings  möglich  sind,  ist  die  Methode  mir  dem 
Zusatz „Unter Vorbehalt“ die einzige Möglichkeit, 
nach Herausarbeitung weiterer  juristischer Mängel 
der EGV einen solchen Schwachsinn zu unterbin-
den.

Weiterführende Hinweise auf:
http://savaran.wordpress.com
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